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Wichtige Vorbemerkung:

Um der besseren Lesbarkeit willen wird im Folgenden nur die männliche Sprachform verwendet.

Leitgedanken

Nimmst du jemanden, wie er ist, wird er bleiben, wie er ist.

Aber gehst du mit ihm um, als wäre er, was er sein könnte, 

wird er zu dem werden, was er sein könnte. Johann Wolfgang von Goethe
Wir leben in einer Zeit dynamischer Veränderungen. Dies bedeutet für Menschen eine stetige Herausforderung, die mit großen Anstrengungen verbunden ist. Einem elementaren Sicherheitsbedürfnis wird auf Dauer die Notwendigkeit fortwährenden Lernen-Müssens gegenübergestellt. Dies erfordert eine jeweils neugierige, anstrengungsbereite Haltung, hohe Motivation und Kreativität.

Traditionell auf Kontinuität angelegte Systeme wie die Schule und ihre Verwaltung geraten in krisenartige Situationen, weil offensichtlich wird, dass die bisherige Arbeitsweise nicht mehr gut funktioniert. Das hat vor allem damit zu tun, dass in demokratischen Kontexten Bürgerinnen und Bürger veränderte Anforderungen an öffentliche Organisationen stellen. Sie haben ein Bewusstsein davon, dass öffentlich finanzierte Einrichtungen eine für sie dienende Aufgabe wahrnehmen. Dem gerecht zu werden, ist nicht einfach. Die traditionellen Verwaltungen sind im Rahmen anderer Staatsvorstellungen entstanden und waren in Deutschland nicht von der Vorstellung geprägt, Einrichtungen von Bürgern für Bürger zu sein. Gerade im Bereich der Schulen wird heute bei der Betrachtung unterschiedlicher Schulsysteme im internationalen Vergleich sehr deutlich, dass man Schulen auf grundsätzlich verschiedene Fundamente stellen kann: die Schule, die von Anfang an als eine von Bürgerinnen und Bürgern in Angriff genommene Aufgabe gesehen wird – oder die Schule, die, ohne Bürgerbeteiligung, als staatliche Einrichtung installiert wurde. 

Wir befinden uns heute genau in dem Paradigmenwechsel: von der Von-Oben-nach-Unten-Organisation hin zu einer Lernenden Organisation mit sehr viel Eigenverantwortung. Letztere setzt die weitest mögliche Beteiligung aller Betroffenen an den sie betreffenden Angelegenheiten voraus und belässt demzufolge auch eine weitest gehende Verantwortung an der jeweiligen Stelle, wo gehandelt wird. Wir brauchen also zunehmend ein Bewusstsein davon, dass wir nicht einfach ausführen, was „von oben“ gesagt und vorgeschrieben wird, sondern dass wir innerhalb eines gesetzten Rahmens so eigenverantwortlich wie möglich handeln. In Baden-Württemberg ist dieses Prinzip der Subsidiarität traditionell als politisches Ziel verankert.

Dies betrifft Führungskräfte in besonderem Maß. Führungspersonen im traditionellen Sinn müssen im Schulbereich staatliche Vorgaben ausführen. Führungspersonen im neuen Paradigma benötigen selbst ein hohes Maß an strategischem Bewusstsein und müssen eigenverantwortlich handeln. Sie stehen dabei im Spannungsfeld zwischen Rahmenbedingungen einerseits und Eigenständigkeit andererseits. Sie müssen einerseits die Vorgaben vertreten, als ob sie sie selbst vorgenommen hätten, und sie müssen auf dieser Grundlage andererseits ihre Organisation (Schule oder Verwaltungseinheit) leiten und führen, als ob sie einen Betrieb selbstständig verantworteten. Das ist in mehrfacher Hinsicht eine anstrengende Herausforderung: Führungskräfte müssen heute gewissermaßen in zwei unterschiedlichen Organisationssystemen kompetent sein. Sie müssen von der traditionellen Vorgabenverwaltung hin zur Lernenden Organisation gelangen; deshalb müssen sie die zu leistenden Dinge in veränderter Weise tun, nicht, wie traditionell üblich, von oben nach unten anordnen, sondern die Menschen befähigen, in Eigenverantwortung ihre Aufgaben erfolgreich zu gestalten.

Es ist kein leichtes Unterfangen, für diese Aufgabe heute die richtigen Menschen auszuwählen. Die Lernende Organisation benötigt starke Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen und nicht nur Vorschriften ausführen möchten. Zugleich müssen es Menschen sein, die sich in den Dienst der Sache und der Menschen zu stellen bereit sind und die ein ausgeprägtes Bewusstsein der Loyalität dem Ganzen gegenüber besitzen. 

Es geht gerade nicht mehr nur um die Leitung einer Schule oder Verwaltungseinheit, sondern vorrangig auch um die Führung von Menschen. Dies ist für Führungskräfte grundsätzlich ein Balance-Akt und benötigt zugleich sensible und starke Persönlichkeiten, zugleich eine offene Haltung und klare Positionen, zugleich Liebe zu den Menschen und die Fähigkeit zu auch unliebsamen Entscheidungen, zugleich Nähe zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Distanz um der Sache willen, zugleich Selbstbewusstsein und Einsicht in die eigene Unzulänglichkeit.

Da Führungskräfte jeweils unmittelbar sehr großen Einfluss auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, spielt die Personalentwicklung (Auswahl und (Weiter)bildung der Führungskräfte) eine herausragende Rolle. 

Es ist mir und allen mit Bewerbungsverfahren befassten Mitarbeitern des 

Oberschulamts Tübingen ein zentrales Anliegen, die Verfahren konstruktiv und transparent zu gestalten. Deshalb freue ich mich auch über Rückmeldungen, da sie uns wichtige Hinweise in unserem Weiterentwicklungs- und Lernprozess geben können.

Dr. Margret Ruep

August 2003

E-mail-Adresse: margarete.ruep@osat.kv.bwl.de
Internet-Adresse: www.oberschulamt-tuebingen.de
Übersicht über das Bewerbungsverfahren

Das Besetzungsverfahren um Schulleiterstellen ist in der Verwaltungsvorschrift „Besetzung von Funktionsstellen und Überprüfung von Funktionsstellenbewerberinnen und -bewerbern im schulischen Bereich“ des Kultusministeriums vom 05.12.2001 geregelt (Verwaltungsvorschrift vom 05.12.01, K.u.U. 2002, S. 68 – siehe Anhang).

Sobald das Freiwerden einer Schulleiterstelle konkret abzusehen ist, veranlasst das Regierungspräsidium eine entsprechende Stellenausschreibung im Amtsblatt „Kultus und Unterricht“.

Die Bewerbung um eine Schulleitung ist unter Verwendung eines dafür vorgesehenen Formblatts dem Regierungspräsidium auf dem Dienstweg vorzulegen. Es ist wünschenswert, das Formblatt sowie weitere Anlagen in einer Bewerbermappe zu präsentieren. Die in der Ausschreibung angegebene Bewerbungsfrist ist zwar keine Ausschlussfrist, sollte jedoch grundsätzlich eingehalten werden.

Verfahren im Bereich Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen 

Nach Erstellung der dienstlichen Beurteilung durch den Schulleiter führt das Schulamt einen Unterrichtsbesuch durch und legt danach das maßgebende dienstliche Gesamturteil fest.

Das Regierungspräsidium führt sodann unter Beteiligung des Schulamts das weitere Überprüfungsverfahren durch, das eine Unterrichtsanalyse mit Beratung und ein Bewerbergespräch umfasst.

Darüber erstellt das Regierungspräsidium einen Beurteilungsbescheid mit Note.

Das Regierungspräsidium trifft daraufhin unter Berücksichtigung aller Teile des Überprüfungsverfahrens im Benehmen mit dem Schulamt die Eignungsbewertung.

Gegebenenfalls kann zusätzlich zum Überprüfungsverfahren vor Festlegung der Eignungsbewertung beim Regierungspräsidium ein Vorstellungsgespräch stattfinden, zu dem das Schulamt eingeladen wird.

Verfahren im Bereich der beruflichen Schulen und der allgemein bildenden Gymnasien

Nach Erstellung der dienstlichen Beurteilung durch den Schulleiter führt das Regierungspräsidium einen Unterrichtsbesuch durch und legt danach das maßgebende dienstliche Gesamturteil fest. Das weitere Überprüfungsverfahren durch das Regierungspräsidium umfasst eine Unterrichtsanalyse mit Beratung und ein Bewerbergespräch.

Darüber wird ein Beurteilungsbescheid mit Note erstellt. Daraufhin trifft das Regierungspräsidium unter Berücksichtigung aller Teile des Überprüfungsverfahrens und gegebenenfalls unter Einbeziehung eines Vorstellungsgesprächs die Eignungsbewertung.

Das Verfahren endet immer mit der Eignungsbewertung für die zu besetzende Funktionsstelle, die vier Stufen (besonders gut geeignet – gut geeignet – geeignet – nicht geeignet) umfasst. Die Eignungsbewertung wird dem Bewerber bekannt gegeben und auf Wunsch mit ihm besprochen.

Nachdem die Einzelnoten sowie die zusammenfassenden Eignungsbewertungen feststehen, werden diese auf einer Bewerberübersicht festgehalten (siehe Anhang). 

Danach leitet das Regierungspräsidium der Schulkonferenz und dem Schulträger zur Mitwirkung die Bewerberübersicht sowie ein Merkblatt zum Verfahren zu.

Informiert werden zudem die zuständige Frauenvertreterin, ggf. die entsprechende Personalvertretung, im Einzelfall der jeweils zuständige Vertrauensmann der Schwerbehinderten und im Bereich der beruflichen Schulen und der allgemein bildenden Gymnasien das Kultusministerium. 

Nach der Beteiligung der Gremien wählt das Regierungspräsidium nach beamtenrechtlichen 

Grundsätzen und aufgrund der Eignungsbewertung sowie unter Berücksichtigung der Voten der Beteiligungsberechtigten den am besten geeigneten Bewerber aus.

Abschließend verständigt das Regierungspräsidium zunächst die nicht zum Zuge gekommenen Mitbewerber. Dann erfolgt die Bestellung des neuen Schulleiters.

Die Einzelheiten der Ernennung und ggf. eine weitere Personalvertretungsbeteiligung orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben.

Rechtliche Grundlagen

Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen, die Funktion des Schulleiters betreffend, finden sich in den §§ 39, 40, 41, 23 Abs. 2 und 3 Schulgesetz.

Besondere Bedeutung kommt danach § 41 Schulgesetz zu, der die Aufgaben des Schulleiters beschreibt. Danach leitet und verwaltet dieser die Schule und ist, unterstützt von der Gesamtlehrerkonferenz, verantwortlich für die Besorgung aller Angelegenheiten der Schule und für eine geordnete und sachgemäße Schularbeit.

Insbesondere obliegen ihm die Aufnahmen und Entlassungen der Schüler, die Sorge für die Erfüllung der Schulpflicht, die Verteilung der Lehraufträge sowie die Aufstellung der Stunden- und Aufsichtspläne, die Anordnung von Vertretungen, die Vertretung der Schule nach außen und die Pflege ihrer Beziehungen zu Elternhaus, Kirche, Berufsausbildungsstätten, Einrichtungen der Jugendhilfe und Öffentlichkeit, die Aufsicht über die Schulanlage und das Schulgebäude, die Ausübung des Hausrechts und Verwaltung und Pflege der der Schule überlassenen Gegenstände. 

Er ist weisungsberechtigt gegenüber den Lehrern seiner Schule, verantwortlich für die Einhaltung der Bildungs- und Lehrpläne und der für die Notengebung allgemein geltenden Grundsätze sowie ermächtigt, Unterrichtsbesuche vorzunehmen, Anordnungen zu erlassen und dienstliche Beurteilungen über die Lehrer der Schule für die Schulaufsichtsbehörde abzugeben. 

Das Bewerbergespräch 

Grundsätzliches

Für jedes Besetzungsverfahren wird eine Auswahlkommission gebildet, deren Zusammensetzung konstant bleibt.

Die Auswahlkommission sichtet die Bewerbungsunterlagen und legt – spezifisch für die jeweilige Schule bzw. die zu besetzende Stelle – fest, welche Kompetenzbereiche beim Bewerbergespräch thematisiert werden und welche Fragen bzw. Aufgaben dazu gestellt werden. Dabei haben die Kompetenzbereiche 

· Personale Kompetenz

· Rollenbewusstsein / Loyalität

· Konfliktmanagement / kommunikative Kompetenz

· Prozesskompetenz / Projektmanagement

· Bildungspolitische Kompetenz / Pädagogische Kompetenz

Priorität. Die Aufgaben bzw. Fragen müssen aus Gründen der Vergleichbarkeit innerhalb eines Verfahrens im Kern die gleichen sein. 

Bei jedem Bewerbergespräch sollen zusätzlich mindestens zwei Beobachter anwesend sein. Sie äußern sich im Laufe des Gesprächs nicht, sondern beobachten nur. Dabei notieren sie ihre Beobachtungen zunächst ohne Wertung, wobei zwischen inhaltlichen Aussagen und Wahrnehmungen zum Verhalten des Bewerbers unterschieden wird. Im Anschluss an jedes Bewerbergespräch ordnen die Beobachter ihre Beobachtungen den festgelegten Kompetenzbereichen zu und nehmen die Bewertung vor.

Nach Abschluss aller Bewerbergespräche innerhalb eines Verfahrens tauschen die Beobachter ihre Beobachtungen und Bewertungen im Rahmen einer Beobachterkonferenz aus und legen sich für jeden Bewerber auf eine übereinstimmende Beurteilung fest.

Diese übereinstimmenden Beurteilungen werden mit der Auswahlkommission besprochen, die anschließend gemäß den gesetzlichen Richtlinien ihre Entscheidungen fällt.

Zum Ablauf

Das „klassische“ Bewerbergespräch, wie es bei Stellenbesetzungen sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Industrie geführt wird, zeichnet sich durch seinen Interview-Charakter aus: Ein, möglichst jedoch zwei Interviewer befragen den Kandidaten zu verschiedenen Bereichen – der Kandidat antwortet.

Diese herkömmliche Form des Interviews kann – und sollte ! – noch um einige andere Komponenten erweitert werden, die den Kandidaten in Aktion zeigen – und den Interviewern so die Chance geben, sich ein umfassenderes Bild zu machen und ihre abschließende Bewertung auf ein breiteres Fundament von beobachtetem Verhalten zu stellen.

Ein möglicher Gesprächsablauf könnte folgendermaßen aussehen:

1. Persönliche Vorstellung
          (ca. 5‘)


2. (vorbereitete) Präsentation 
          (Vorbereitungszeit 20-30‘; Präsentation 5‘)


3. Interview  


          (25 - 30‘)


4. Übung zum Alltagsmanagement
(5 - 10‘)


5. Kleines Rollenspiel 

           (5 - 10‘)


6. Fragen des Bewerbers 
           (ca. 5‘)

. 

Anforderungsprofil für Schulleitungen

Personale Kompetenz

	Kriterien:
	· Entscheidungsfähigkeit

· Beharrlichkeit   u n d   Flexibilität

· Selbstwahrnehmung hinsichtlich persönlicher Stärken und Schwächen

· Benennen und Reflektieren von Wahrnehmungen, Hypothesenbildung

· Aufmerksamkeit für Personen (Stärken und Schwächen), Konflikte, Gruppierungen usw.

· Kritikfähigkeit

· Konfliktfähigkeit

· Authentizität

· Souveränität

· Empathie

· Angemessenheit des Auftretens (Sprache, Stimme, Körperhaltung, Mimik / Gestik, Blickkontakt)


Rollenbewusstsein

	Kriterien:
	· Bewusstsein über Rollenwechsel

· Bewusstsein über mögliche Rollenkonflikte

· Rollenklärung

· Bewusstes Arbeiten an der Rolle


Loyalität 
	Kriterien:
	· Differenzen werden zum Thema gemacht (z.B. bei GLKs)

· Differenzen im Haus klären – nach außen mit einer Stimme sprechen

· Verlässlichkeit

· Vertrauensvoller Umgang innerhalb des Systems

· Verantwortliches Handeln im Gesamtsystem (eindeutige Verstöße gegen rechtliche Vorgaben werden nicht gedeckt)


Konfliktmanagement

	Kriterien:
	· Konflikte als Chance sehen

· Wissen über Konfliktarten

· Wissen über Eskalationsstufen

· Kenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf Interventionsmöglichkeiten


Kommunikative Kompetenz

	Kriterien:
	· Gespräche führen können: situationsangemessen, personenbezogen, themenbezogen

· Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf  Setting, Körpersprache, vierseitige Nachrichten, Gesprächsphasen usw.


Prozesskompetenz / Projektmanagement

	Kriterien:
	· Kenntnisse von und Erfahrungen mit der Gestaltung von Prozessen

· Reflexion der eigenen Rolle im Prozess 

· Visionen entwickeln

· Innovationen anstoßen

· Qualität sichern

· Evaluationsinstrumente und deren Einsatzmöglichkeiten kennen


Bildungspolitische Kompetenz

	Kriterien:
	· Fundierte Kenntnisse über bildungspolitische Innovationen 

· Fundierte schulartübergreifende Kenntnisse


Pädagogische Kompetenz

	Kriterien:
	· Kenntnisse von und Erfahrungen mit verschiedenen pädagogischen Ansätzen

· Aufgreifen und Einbringen pädagogischer und erzieherischer Fragestellungen z. B. bei pädagogischen Konferenzen

· Einbindung besonderer Kompetenzen einzelner Lehrer 

· Konstruktiver Umgang mit „schwierigen“ Schülern

· Einbeziehung von Unterstützungssystemen

· Teilaspekte der bildungspolitischen Diskussion aufgreifen und einbringen

· Anderen Mitgliedern des Schulleitungsteams verstärkt pädagogische Verantwortung übertragen

· Wissen über pädagogische Konzeptionen und Entwicklungen in anderen Schularten

· Schulartübergreifende Kooperation


Unterrichtskompetenz

	Kriterien:
	· Aktive Auseinandersetzung mit Entwicklung von Unterricht (didaktisch und methodisch)

· Qualität von Unterricht thematisieren

· Analyse- und Beratungsfähigkeit

· Bereitschaft den eigenen Unterricht zu öffnen  


Einfühlungsvermögen / Fürsorge

	Kriterien:
	· Sensibel wahrnehmen können

· Gesprächsangebote machen

· Aktives Zuhören

· Aufgreifen von Problemen 

· Angemessene Unterstützung geben können

· Rituale schaffen


Motivationsfähigkeit

	Kriterien:
	· Gestaltungsfreiräume geben

· Verantwortung übertragen

· Differenzierte Rückmeldung geben

· Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarungen führen

· Belohnungssysteme handhaben

· Bestätigung und Lob geben

· Fördern und Fordern

· Teamarbeit fördern / unterstützen / ...


Bewertungs- / Beurteilungskompetenz

	Kriterien:
	· Sachgerechte, personenbezogene, transparente Anwendung von Bewertungskriterien

· Bewusstsein für die Bedeutung einer Beurteilung

· Offenes Gespräch über Beurteilung (Feedback)  

· Aushalten möglicher Konflikte


Teamkompetenz

	Kriterien:
	· Theoriewissen über Arbeit im Team (Teamtypen, Teamrollen, Teamphasen usw.)

· Eigene Teamfähigkeit

· Bereitschaft, Unterschiedlichkeit als Wert zu sehen

· Teamentwicklung initiieren und unterstützen


Organisationsfähigkeit / Verwaltungskompetenz

	Kriterien:
	· Klare und effiziente Informationswege: Top-down, Bottom-up, Peer-Ebene

· Fähigkeit zur Moderation und Präsentation

· Gute Anwendungskenntnisse am PC

· Effizienz der Verwaltungsarbeit

· Terminplanung, Jahresplanung und Ablaufplanung

· Termingerechte Erledigung von Aufgaben

· Kenntnis der rechtlichen Grundlagen


Delegation

	Kriterien:
	· Transparente Festlegung von Zuständigkeiten 

· Handhabung des Geschäftsverteilungsplans

· Aufgaben an geeignete Personen übertragen

· Auftragsklärung

· Ziele, Zeitrahmen, Verantwortlichkeit, Controlling klären


Repräsentationskompetenz

	Kriterien:
	· Anlass- und adressatenbezogene Reden halten können

· Notwendige Öffentlichkeitsarbeit initiieren





























Stand: 15.01.05
© Regierungspräsidium Tübingen
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